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BOTSCHAFT Nr. 102	 28. Oktober 2008 
des Staatsrats an den Grossen Rat zu den Geset-
zesvorlagen über den Beitritt des Kantons Frei-
burg zur Interkantonalen Vereinbarung über die 
Harmonisierung der obligatorischen Schule sowie 
zur Westschweizer Schulvereinbarung

Hiermit unterbreiten wir Ihnen einen Gesetzesentwurf 
über den Beitritt des Kantons Freiburg zur Interkanto-
nalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obli-
gatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) der Schweize-
rischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 
(EDK) und zur Westschweizer Schulvereinbarung der 
Erziehungsdirektorenkonferenz der französischen und 
italienischen Schweiz (CIIP). Da diese beiden Vorhaben 
eng miteinander verknüpft sind, legt der Staatsrat Ihnen, 
wie schon beim Vernehmlassungsbericht zu den Vorla-
gen für die beiden Vereinbarungen (Bericht Nr. 255 vom 
4. April 2006), eine einzige Botschaft vor, obschon für 
die Ratifizierung der Vereinbarungen zwei separate Er-
lasse nötig sind.

In beiden Texten wird versucht, aus den Grundsätzen des 
Föderalismus und der Subsidiarität, die das Schweizer 
Schulsystem prägen, den bestmöglichen Nutzen zu zie-
hen. Dabei werden jene Elemente auf die interkantonale 
Ebene verlegt, bei denen eine Harmonisierung nötig ist. 
Denn eine solche Harmonisierung könnte der Bund auf-
grund der am 21. Mai 2006 vom Schweizer Stimmvolk 
angenommenen Bildungsartikel in der Bundesverfassung 
von den Kantonen verlangen. Dies ist eine Aufgabe, die 
ein Kanton der Grösse Freiburgs nicht alleine zu bewälti-
gen vermag. Die beiden Vereinbarungen streben keines-
wegs eine Gleichmachung der Schule in der Schweiz an. 
Wie auch die übrigen Kantone legt der Kanton Freiburg 
zu Recht Wert darauf, in seinem Bildungssystem gewisse 
Eigenheiten beizubehalten.

Auf gesamtschweizerischer Ebene haben die Kantone 
den Grundsatzentscheid getroffen, die obligatorische 
Schule hinsichtlich der Unterrichtsziele, Schulstrukturen, 
Qualitätsverbesserung und Durchlässigkeit des Schulsys-
tems zu harmonisieren. In der Westschweiz wollen die 
betreffenden Kantone eine explizite Rechtsgrundlage für 
die Institution CIIP schaffen und den Westschweizer Bil-
dungsraum stärken, wobei gleichzeitig die Umsetzung 
der in der Schweizer Vereinbarung festgelegten Grund-
sätze sichergestellt werden soll. Die Deutschschweizer 
Kantone konzentrieren sich derzeit auf den gemeinsamen 
Lehrplan.

Für den Kanton Freiburg bilden diese Bemühungen und 
Vorhaben klare Anzeichen dafür, wie stark die kanto-
nalen Organe bereits in die interkantonale Zusammen-
arbeit im Schul- und Bildungswesen eingebunden sind. 
Sie sind zudem greifbare Ergebnisse der Umsetzung von 
Artikel 5 der Kantonsverfassung vom 16. Mai 2004 und 
der Herausforderung Nr. 5 des Regierungsprogramms 
für die Legislaturperiode 2007–2011. Die Tatsache, dass 
ein separater Rechtserlass für die Westschweiz (CIIP), 
nicht hingegen für den deutschsprachigen Landesteil er-
stellt wird, bedeutet nicht, dass sich zwischen den bei-
den Sprachregionen des Kantons nun ein Graben auftut. 
Im Gegenteil, denn der von der Schweizer Vereinbarung 
festgelegte Rahmen ermöglicht eine bessere Abstimmung 
zwischen den Sprachgemeinschaften, dies insbesondere 
durch die gemeinsame Festlegung von Zielsetzungen für 
die obligatorische Schule und durch die Erarbeitung von 
gesamtschweizerischen Bildungsstandards.

Dank der im Jahr 2006 durchgeführten Vernehmlassung 
konnten sich die Kantonsparlamente, die politischen Par-
teien und die Partner der Schule an der Erarbeitung die-
ser Gesetzestexte beteiligen. Für die Koordination in der 
Westschweiz wird eine interparlamentarische Kommissi-
on eingesetzt, die für den Vollzug der Vereinbarung sorgt. 
Auf diese Weise werden die Kantonsparlamente stärker 
in die interkantonalen Arbeiten eingebunden.

Diese Botschaft ist wie folgt gegliedert:

Hintergrund und Tragweite der Vorlagen1.	

Schwerpunkte der Interkantonalen Vereinbarung vom 2.	
14. Juni 2007 über die Harmonisierung der obliga-
torischen Schule und Auswirkungen für den Kanton 
Freiburg

Schwerpunkte der Westschweizer Vereinbarung vom 3.	
21. Juni 2007 und Auswirkungen für den Kanton Frei-
burg

Die finanziellen und personellen Auswirkungen im 4.	
Überblick

Weitere Auswirkungen5.	

Schlussbemerkungen6.	

1.	 HINTERGRUND UND TRAGWEITE  
	 DER VORLAGEN

1.1 Interkantonale Vereinbarung vom 14. Juni 2007 
über die Harmonisierung der obligatorischen Schule 
(HarmoS-Konkordat)

In der Schweiz fällt die Bildung, insbesondere die ob-
ligatorische Schule, hauptsächlich in die Zuständigkeit 
der Kantone. In einigen Bereichen arbeiten diese aber 
zusammen. Am 24.  Februar 1897 taten sich in Luzern 
die kantonalen Erziehungsdirektoren erstmals zusam-
men und begründeten die EDK. Dank dem Konkordat 
vom 29. Oktober 1970 über die Schulkoordination, dem 
sich der Kanton Freiburg – mit einem am 1. Juli 1971 
vom Grossen Rat verabschiedeten Dekret (SGF 416.1) 
– angeschlossen hat, wurde in einigen Bereichen mit der 
landesweiten Harmonisierung der kantonalen Schulsys-
teme begonnen: Schuleintrittsalter (Einschulung), Dauer 
der Schulpflicht (Schulobligatorium), Ausbildungszeit 
vom Eintritt in die Schulpflicht bis zur Maturitätsprü-
fung sowie – nach einer Änderung der Bundesverfas-
sung – Beginn des Schuljahres. Seit den 1990er-Jahren 
wird mit weiteren Vereinbarungen dafür gesorgt, dass die 
kantonalen Ausbildungsabschlüsse gesamtschweizerisch 
anerkannt werden und die landesweite Mobilität (Frei-
zügigkeit) der Studierenden im tertiären Bildungsbereich 
gewährleistet ist.

Am 21. Mai 2006 fand die Volksabstimmung über die re-
vidierten Bildungsartikel in der Bundesverfassung statt. 
85,6% der Stimmenden sowie 26  Kantone nahmen die 
bundesrätliche Vorlage an. Im Kanton Freiburg erreich-
ten die Ja-Stimmen einen Anteil von 88,8%. Artikel 62 
Abs.  4 der Bundesverfassung verpflichtet die Kantone, 
in wichtigen Bereichen – das Schuleintrittsalter, die 
Schulpflicht, die Dauer und Ziele der Bildungsstufen, die 
Übergänge von einer Bildungsstufe zur anderen sowie 
die Anerkennung der Abschlüsse – eine gemeinsame Lö-
sung zu finden. Für den Fall, dass keine Harmonisierung 
unter den Kantonen zustandekommt, wird der Bund die 
notwendigen Vorschriften erlassen. Die Kantone ergrif-
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fen die Initiative und erarbeiteten bereits im Vorfeld der 
Volksabstimmung einen Entwurf für die Interkantonale 
Vereinbarung. Einerseits wollten sie damit die Konse-
quenzen dieses Verfassungsartikels vorwegnehmen und 
zugleich bekräftigen, dass sie an ihrer Eigenständigkeit 
in einem föderalistischen Umfeld festhalten, und ande-
rerseits wollten sie dem Stimmvolk konkret erläutern, 
um was es bei diesem Vorhaben geht. Zu diesem Entwurf 
führte die EDK eine Vernehmlassung durch, die von Feb-
ruar bis November 2006 dauerte. Somit konnten sich die 
politischen Parteien, die verschiedenen Interessengrup-
pen und schliesslich das Schweizer Volk vor der Abstim-
mung am 21. Mai 2006 über die neuen Bildungsartikel 
sowie im Rahmen der bis 30. November 2006 dauernden 
Vernehmlassung über den Vereinbarungsentwurf eine 
Meinung bilden und gut informiert entscheiden.

Im Kanton Freiburg liess der Staatsrat eine breite Ver-
nehmlassung über den Vereinbarungsentwurf durch-
führen. Zuerst legte er dem Grossen Rat seinen Bericht 
Nr. 255 vom 4. August 2006 vor und lancierte mit den 
übrigen Westschweizer Kantonen freiwillig das Bei-
trittsverfahren (Verfahren zur Mitwirkung) der Kantons
parlamente an der in der «Convention des conventions» 
(Vereinbarung über die Aushandlung, Ratifikation, Aus-
führung und Änderung der interkantonalen Verträge und 
der Vereinbarungen der Kantone mit dem Ausland über 
die Vereinbarungen) vorgesehenen Verhandlungsphase. 
Dann eröffnete er die kantonale Vernehmlassung und lud 
folgende Verbände und Organisationen zur Vernehmlas-
sung ein: den Freiburger Gemeindeverband, die Konfe-
renz der Ammänner der Hauptorte und der grossen Ge-
meinden, sämtliche Schulkommissionen und Vorstände 
der Orientierungsschulen, den Jugendrat, den Dachver-
band der Freiburger Lehrerschaft sowie die Elternver-
eine. Auch die politischen Parteien wurden direkt ange-
fragt. In ihren Antworten vom 28. August (SVP, CVP), 
vom 30. August (FDP) und vom 31. August (SP) nah-
men diese dazu Stellung und begrüssten diese logische 
Konsequenz des mit der Abstimmung vom 21. Mai 2006 
ausgedrückten Volkswillens, wobei einige Erläuterungen 
oder differenzierte Ansichten zu besonderen Punkten 
des Entwurfs angebracht wurden. Die Interparlamenta-
rische Kommission und die Kommission für auswärtige 
Angelegenheiten des Grossen Rates unterbreiteten dem 
Staatsrat ebenfalls Verbesserungsvorschläge, die dieser in 
seiner Stellungnahme vom 21. November 2006 übernom-
men hat. Der Vernehmlassungsbericht sowie die Antwort 
des Staatsrats an die EDK können über die Website der 
EKSD heruntergeladen werden (Interkantonale Zusam-
menarbeit > Download).

Der Konkordatsentwurf wurde daraufhin entsprechend 
den Ergebnissen der Vernehmlassung angepasst und 
schliesslich am 14. Juni 2007 von den für das Bildungs-
wesen zuständigen Staatsrätinnen und Staatsräten der je-
weiligen Kantone einstimmig genehmigt.

Die Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisie-
rung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) 
ändert den Inhalt des Konkordats aus dem Jahr 1970 und 
verstärkt die Harmonisierungsbestrebungen. Mit dem 
HarmoS-Konkordat werden hauptsächlich folgende An-
liegen verfolgt:

Es legt die wichtigsten strukturellen Eckwerte (Schul•	
eintritt, Anzahl und Dauer der Schulstufen) einheitlich 
fest und aktualisiert damit das Schulkonkordat von 
1970.

Es benennt die übergeordneten Ziele der obligatori-•	
schen Schule Schweiz.

Es bezeichnet die Instrumente der Qualitätssicherung •	
und Qualitätsentwicklung auf nationaler Ebene.

Es bestimmt insbesondere das Instrument der verbind-•	
lichen nationalen Bildungsstandards und regelt das 
Verfahren für deren Festlegung.

Verschiedene Unterlagen zu diesem Konkordat können 
unter der Internetadresse www.edk.ch konsultiert wer-
den. Die Regierung legt Ihnen unter Ziffer 2 dieses Be-
richts die Schwerpunkte des Konkordatsentwurfs und 
dessen Auswirkungen für den Kanton Freiburg dar.

1.2 Westschweizer Schulvereinbarung vom  
21. Juni 2007

Die CIIP ist noch vor der EDK entstanden, denn die kan-
tonalen Erziehungsdirektoren der Westschweiz und des 
Tessins hielten bereits am 2. April 1874 ihre erste Sitzung 
in Lausanne ab. In den 1960er-Jahren wurden Arbeiten 
für den Aufbau einer «Westschweizer Schule» aufge-
nommen, die 1972 in den Rahmenplan CIRCE I (Stufen 
1 bis 4) mündeten; 1979 folgte CIRCE II (Stufen 4 bis 
6) und 1986 CIRCE III (Stufen 7 bis 9). Somit folgen 
die Rahmenlehrpläne der französischsprachigen Schweiz 
bereits seit etlichen Jahren einem Trend zur Harmonisie-
rung. Die Kantone der CIIP haben mehrere Lehrmittel 
gemeinsam; einige sind das Ergebnis einer untereinander 
abgesprochenen Auswahl der auf dem Markt verfügbaren 
Lehrmittel und andere hat die Konferenz selber erstellt.

Mit dem Schulabkommen von 1970 wurde die CIIP eine 
der vier regionalen Konferenzen der EDK. Die drei üb-
rigen Regionalkonferenzen sind rein deutschsprachig. 
Als zweisprachiger Kanton gehört der Kanton Freiburg 
gleichzeitig der CIIP und der Nordwestschweizerischen 
Konferenz (NW EDK) an.

2003 gab die CIIP eine «Erklärung über die Zielsetzun-
gen und die Ziele der öffentlichen Schule» heraus. Dieser 
Erklärung folgte im April 2005 eine politische Erklärung, 
die auf die Schaffung eines «Westschweizer Bildungs-
raums» hinzielt, und zwar soll dies mit einer von den 
Westschweizer Kantonsparlamenten zu verabschieden-
den interkantonalen Vereinbarung erreicht werden. An-
gesichts der gesamtschweizerischen Bestrebungen zur 
Harmonisierung der obligatorischen Schule möchten 
die in der CIIP zusammengeschlossenen Erziehungsdi-
rektorinnen und Erziehungsdirektoren, dass der West-
schweizer Bildungsraum genügend gefestigt ist, um bei 
der Einrichtung und Umsetzung der künftigen nationalen 
Koordination eine entscheidende Rolle zu spielen. Dies 
gilt für die Identität der lateinischen Schweiz innerhalb 
der gesamtschweizerischen Schulkoordination. Dabei ist 
zu beachten, dass sich das Tessin nicht an dieser Verein-
barung beteiligt, da diese eine erhebliche geografische 
Nähe bedingt. Mit der Westschweizer Vereinbarung wer-
den folgende Ziele verfolgt:

In der französischsprachigen Schweiz diejenigen Auf-•	
gaben umsetzen, welche gemäss Artikel 8 des Har-
moS-Konkordats an die EDK-Regionalkonferenzen 
delegiert werden (Harmonisierung der Lehrpläne, 
Koordination der Lehrmittel, Entwicklung und An-
wendung von Referenztests auf Basis der nationalen 
Bildungsstandards). Wie weiter oben erwähnt, schafft 
die Vereinbarung für einen bedeutenden Teil dieser 
Aufgaben eine gemeinsame Rechtsgrundlage der in 
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der Westschweiz üblichen Praktiken, deren Ursprünge 
auf das Ende der 1960er-Jahre zurückgehen.

Weitere für die französischsprachige Schweiz relevan-•	
te Koordinationsbereiche regeln (Grundausbildung 
und Weiterbildung der Lehrpersonen, Ausbildung 
von schulischen Führungskräften, Westschweizer 
Vergleichsprüfungen, Wissens-/Kompetenzprofile am 
Ende der obligatorischen Schulzeit usw.).

Die Vereinbarung der CIIP ist also eng mit derjenigen der 
EDK verbunden. Zum Teil regelt sie die konkrete Anwen-
dung der nationalen Vereinbarung im französischsprachi-
gen Landesteil, wodurch sich gewisse Elemente mit der 
EDK-Vorlage überschneiden. Die Vorlage der CIIP geht 
aber noch weiter und enthält zusätzliche Elemente, die 
dem Westschweizer Bildungsraum eigen sind. So bestä-
tigt und verstärkt die CIIP-Vereinbarung in dem von der 
EDK festgelegten Rahmen die gesamten Koordinations-
massnahmen der Westschweizer Schulkoordination, die 
in vielen Jahren schrittweise entstanden sind. Bei diesem 
Projekt geht es um eine mit dem helvetischen Rahmen 
abgestimmte, jedoch dennoch für die Westschweiz spe-
zifische Vorlage. Für eine transparentere und übersichtli-
chere Präsentation der künftigen Bildungspolitik hat die 
CIIP beschlossen, das Vernehmlassungsverfahren über 
ihre Vereinbarung mit dem Vernehmlassungsverfahren 
über die EDK-Vereinbarung zu verbinden. Der Staatsrat 
hat die beiden Dokumente gleichzeitig präsentiert und 
in die Vernehmlassung geschickt (Bericht Nr. 255 vom 
4. April 2006). Der Vernehmlassungsbericht sowie die 
Antwort des Staatsrats an die CIIP können auf der Web-
seite der EKSD konsultiert und heruntergeladen werden 
(Interkantonale Zusammenarbeit > Download).

Der Vereinbarungsentwurf wurde anschliessend entspre-
chend den Ergebnissen der Vernehmlassung angepasst 
und schliesslich am 21. Juni 2007 von den in den Kan-
tonen für das Bildungswesen zuständigen Staatsrätinnen 
und Staatsräten einstimmig genehmigt.

Verschiedene Unterlagen zu dieser Vereinbarung sind un-
ter der Internetadresse www.ciip.ch zu finden. Die Regie-
rung legt unter Ziffer 3 dieses Berichts die Schwerpunkte 
des Vereinbarungsentwurfs und dessen Auswirkungen 
für den Kanton Freiburg dar.

1.3 Harmonisierung im deutschsprachigen Teil des 
Landes

Wie bereits erwähnt umfasst die EDK vier Regional-
konferenzen, und der Kanton Freiburg gehört als zwei-
sprachiger Kanton gleichzeitig der CIIP und der Nord-
westschweizerischen Konferenz (NW EDK) an. Die 
drei deutschsprachigen Regionalkonferenzen haben sich 
ausserdem für gemeinsame Projekte unter dem Kürzel 
D-EDK (deutschsprachige EDK-Regionen) zusammen-
geschlossen.

Die Kantone der Deutschschweiz planen keine interkan-
tonale Vereinbarung über sämtliche Koordinationsmass-
nahmen im Schulwesen. Derzeit erarbeiten die beteilig-
ten Kantone die Statuten der D-EDK, die im Anschluss 
an die Genehmigung des HarmoS-Konkordat verabschie-
det werden könnten. Das wichtigste Projekt, das sich aus 
HarmoS für die Deutschschweiz ergibt, ist die Erarbei-
tung eines gemeinsamen Lehrplans, was für diesen Teil 
des Landes eine grosse Neuerung darstellt. Mit diesem 
gemeinsamen Lehrplan soll die Harmonisierung der 
Inhalte und Ziele der Volksschule gefördert werden. Er 

soll helfen, die bestehenden Mobilitätshindernisse beim 
Wohnorts und Schulwechsel zwischen den Kantonen 
abzubauen. Zudem dient der gemeinsame Lehrplan als 
Orientierungsrahmen für die gemeinsame Entwicklung 
von Lehrmitteln. Eine weitere Zielsetzung des Deutsch-
schweizer Lehrplans besteht darin, die Ausbildung der 
Lehrpersonen inhaltlich besser zu harmonisieren und so 
die berufliche Mobilität der Lehrpersonen zu erhöhen. 
Nach dem Zeitplan soll der neue gemeinsame Lehrplan 
im Schuljahr 2012/13 eingeführt werden.

Die Kantone der Deutschschweiz, die an der französischen 
Sprachgrenze liegen (BE, BL, BS, FR, SO, VS), arbeiten 
gemeinsam am Projekt «Passepartout – Fremdsprachen 
an der Volksschule», mit dem im gesamten Projektgebiet 
der Französischunterricht ab der 3. Primarklasse (dies ist 
in FR bereits der Fall) und der Englischunterricht ab der 
5. Primarklasse eingeführt werden soll. Nebst der koordi-
nierten Umsetzung der Sprachenstrategie der EDK geht 
es in diesem interkantonalen Projekt auch um die Zusam-
menarbeit in den Fragen der Didaktik, der Stundentafel, 
Lehrpläne, Lehrmittel, der Grund- und Weiterbildung der 
Lehrpersonen sowie der Evaluationsinstrumente und des 
Sprachenportfolios. Diese Zusammenarbeit wird in einer 
Verwaltungsvereinbarung geregelt, die der Staatsrat am 
23. Oktober 2007 verabschiedet hat. Nach dem Projekt-
plan ist vorgesehen, den Englischunterricht ab der 5. Pri-
marklasse in den beteiligten sechs Projektkantonen auf 
das Schuljahr 2013/14 einzuführen.

2.	 SCHWERPUNKTE DER INTERKANTONALEN 
	 VEREINBARUNG VOM 14. Juni 2007 ÜBER  
	 DIE Harmonisierung der  
	obligatorischen  Schule und  
	 Auswirkungen für den Kanton  
	 Freiburg

Der Staatsrat greift hier die Schwerpunkte der Interkan-
tonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obli-
gatorischen Schule nochmals auf und fügt die besonde-
ren Auswirkungen für den Kanton Freiburg an.

Art. 1	 Zweck

Dieser Artikel übernimmt den Auftrag, den die Bundes-
verfassung (Art. 62 Abs. 4) den Kantonen erteilt, ohne 
diesem etwas hinzuzufügen. Dieser Verfassungsauftrag 
ist am 21. Mai 2006 von Volk mit 85,6% Ja-Stimmen und 
von allen Ständen angenommen worden. Es geht hier 
wohlgemerkt um eine Harmonisierung, keinesfalls um 
eine Gleichmachung (Uniformisierung) der obligatori-
schen Schule. Gemeinsame Ziele festzusetzen bedeutet 
nicht, dass man nun überall alles gleich machen soll. Es 
soll auch nicht nur ein einziger Weg für das Erreichen 
dieser Ziele vorgeschrieben werden. Vielmehr geht es 
darum, im dezentralen Schulsystem die inhaltlichen Zie-
le und die Strukturen so weit aufeinander abzustimmen, 
dass die Qualität und die Durchlässigkeit des Systems 
auf gesamtschweizerischer Ebene gewährleistet werden 
können und gleichzeitig das schweizerische Schulsystem 
eine klare Identität erhält.

Art. 2	 Grundsätze

Absatz 1: Hier wird nochmals auf den Grundsatz hinge-
wiesen, dass nach dem Subsidiaritätsprinzip die jeweils 
übergeordnete Ebene nur tätig wird, sofern und soweit 
das Ziel ansonsten nicht erreicht werden kann. Bildungs-
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prozesse verlaufen wesensgemäss dezentral: Der ein-
zelnen Schule vor Ort und dem in ihr tätigen Leitungs-, 
Lehr- und übrigen Fachpersonal kommt eine hohe Ver-
antwortung für die Gestaltung des Bildungsprozesses zu, 
und sie sollen diese Verantwortung organisatorisch wie 
pädagogisch möglichst ganzheitlich wahrnehmen kön-
nen – das ist die Entsprechung zur Steuerung über Ziel-
vorgaben.

Absatz 2: Die Kantone bemühen sich, schulische Hinder-
nisse für die Mobilität der Bevölkerung zu beseitigen.

Art. 3	 Grundbildung

Absatz 1: In der obligatorischen Schule wird eine ent-
scheidende Grundlage dafür gelegt, dass sich die künfti-
gen Erwachsenen in die Gesellschaft und ins Berufsleben 
integrieren und im Einklang mit sich und ihren Mitmen-
schen leben können. Nebst diesem Bildungsauftrag und 
der Unterstützung der persönlichen Entwicklung stellt 
sich für die Schule überdies die besondere Herausfor-
derung, die Schülerinnen und Schüler zu lebenslangem 
Lernen zu befähigen. Diese Bestimmung ist mit den Ar-
tikeln 16, 12 und 14 des Freiburger Schulgesetzes vom 
23. Mai 1985 (SGF 411.0.1) vergleichbar.

Absatz 2: Damit alle jungen Menschen einen beruflichen 
oder allgemein bildenden Abschluss auf der Sekundar-
stufe II erwerben können, hat die obligatorische Schu-
le die Aufgabe, allen Schülerinnen und Schülern jene 
Grundbildung zu vermitteln, die ihnen den Zugang zu 
dieser Stufe ermöglicht. Die Grundbildung wird in fünf 
übergeordnete Bildungsbereiche gegliedert: Sprachen, 
Mathematik und Naturwissenschaften, Sozial- und Geis-
teswissenschaften, Musik, Kunst und Gestaltung sowie 
Bewegungs- und Gesundheitserziehung. Diese sind in al-
len Kantonen gleich, sie können aber weitere Bildungs-
inhalte hinzufügen, um ihren eigenen Besonderheiten 
Rechnung zu tragen. Die fünf erwähnten Hauptbereiche 
müssen sich in den Lehrplänen der obligatorischen Schu-
le wieder finden. Im Kanton Freiburg waren die obliga-
torischen Bildungsbereiche bisher nicht gesetzlich fest-
gelegt. Mit der formellen Ergänzung und ausdrücklichen 
Nennung dieser Bereiche wird aber lediglich die bisheri-
ge Praxis bestätigt.

Absatz 3: Die Schule unterstützt die Eltern bei der Per-
sönlichkeitsentwicklung und bei der Entwicklung von 
sozialen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen so-
wie der Heranbildung des Verantwortungsbewusstseins 
gegenüber Mitmenschen und Umwelt. Diese Rolle der 
Schule wird in ganz ähnlichen Worten auch in den Arti-
keln 2 und 3 des Freiburger Schulgesetzes vom 23. Mai 
1985 beschrieben.

Art. 4	 Sprachenunterricht

In einem mehrsprachigen Land wie der Schweiz ist die 
koordinierte, klare Regelung des Sprachenunterrichts 
von besonderer Bedeutung. Diese Regelung basiert auf 
der gemeinsamen Strategie, welche die kantonalen Er-
ziehungsdirektorinnen und -direktoren am 25. März 2004 
beschlossen haben.

Absatz 1: Die erste Fremdsprache ist spätestens ab dem 
5. Schuljahr zu unterrichten, also ab der heutigen 3. Pri-
marklasse. Dies ist im Kanton Freiburg bereits der Fall; 
hier beginnt für die französischsprachigen Klassen der 
Deutschunterricht und für die deutschsprachigen Klassen 
der Französischunterricht in der 3. Primarklasse. Kan-

tone, die dies wünschen, können auch schon früher mit 
dem Fremdsprachenunterricht beginnen.

Die zweite Fremdsprache ist spätestens ab dem 7. Schul-
jahr zu unterrichten, also ab der 5.  Primarklasse. Ge-
genwärtig wird Englisch im Kanton Freiburg ab dem 
1. Jahr der Orientierungsschule unterrichtet. Der Eng-
lischunterricht wäre also um zwei Jahre vorzuverlegen. 
Entsprechende Vorbereitungen sind bereits in Gang. Der 
deutschsprachige Kantonsteil beteiligt sich am Projekt 
«Passepartout» der sechs Kantone an der französischen 
Sprachgrenze, gemäss dem im Schuljahr 2013/14 der 
Englischunterricht in der 5. Primarklasse eingeführt 
werden soll. Die französischsprachigen Kantone planen 
koordinierte Versuche mit dem Englischunterricht in der 
Primarklasse auf den Beginn des Schuljahres 2009/10, 
wobei die generelle Einführung auf den gleichen Zeit-
punkt vorgesehen ist (in Abstimmung mit dem Projekt 
«Passepartout»). Eine im Winter 2007/08 durchgeführte 
Umfrage hat erbracht, dass ein Teil der Primarlehrperso-
nen, und zwar sowohl der deutschsprachigen wie auch 
der französischsprachigen, über die sprachlichen Fähig-
keiten verfügt und gewillt ist, sich entsprechend weiterzu-
bilden, um Englisch an der Primarschule zu unterrichten. 
Auf längere Sicht stellt sich die Frage nach der Aus- und 
Weiterbildung der Primarlehrpersonen und ihrem Kom-
petenzprofil für den Sprachenunterricht. Dazu werden in 
allen Kantonen bereits Überlegungen angestellt.

Für den Kanton Freiburg hat die Vorverlegung des Eng-
lischunterrichts um zwei Jahre womöglich finanzielle 
und personelle Auswirkungen, die je nach den Modali-
täten mehr oder weniger stark ausfallen werden. Dieser 
Unterricht, der in Form von zwei wöchentlichen Un-
terrichtslektionen in der 5P und 6P erfolgt, dürfte im 
französischsprachigen Teil an die 260  Klassen und im 
deutschsprachigen Teil etwa 120 Klassen betreffen, also 
insgesamt 380 Klassen. Für die Umsetzung kommen 
verschiedene Varianten in Betracht. Bei der Maximalva-
riante würden diese zwei Unterrichtslektionen der Lekti-
onentafel der Schülerinnen und Schüler hinzugefügt (von 
28 auf 30 wöchentliche Unterrichtseinheiten). In diesem 
Fall wären für den Englischunterricht 27 Vollzeitstellen 
nötig, die rund 2,7 Millionen Franken pro Jahr kosten 
würden. Eine zweite, mittlere Variante bestände darin, 
diesen Unterricht teilweise in den aktuellen Stundenplan 
zu integrieren (d.h. nur eine der beiden Unterrichtsein-
heiten würde hinzugefügt); damit würden sich die Kosten 
halbieren. Die in Bezug auf die finanziellen Auswirkun-
gen minimalste Variante bestände darin, den Englisch-
unterricht anstelle von zwei bisherigen Unterrichtsein-
heiten durchzuführen, was keine Auswirkungen auf das 
Budget hätte. Der definitive Entscheid darüber wird zu 
einem späteren Zeitpunkt getroffen werden, somit wird 
sich auch der Mittelbedarf erst dann beziffern lassen. Auf 
jeden Fall einzuberechnen ist aber ein Betrag für die Wei-
terbildung in der Grössenordnung von jährlich 100 000 
bis 150 000 Franken während vier Jahren.

Absatz 2: Zudem ist während der obligatorischen Schule 
eine dritte Landessprache fakultativ anzubieten, für den 
Kanton Freiburg im Prinzip die italienische Sprache. Be-
reits heute bieten die Orientierungsschulen einen solchen 
Unterricht in Form eines Freifachs an, insbesondere im 
9. Schuljahr, also im 3. OS-Jahr. Die für die Eröffnung 
erforderliche Mindestzahl von Schülerinnen und Schü-
lern ist jedoch bisher noch nie erreicht worden.

Absatz 3: Die regionale Koordination der Reihenfolge 
der obligatorisch zu unterrichtenden Fremdsprachen ist 
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bereits Realität. Sämtliche französischsprachigen Kan-
tone unterrichten Deutsch als erste Fremdsprache. Die 
sechs am Projekt «Passepartout» beteiligten Kantone an 
der französischen Sprachgrenze haben sich für Franzö-
sisch als erste Fremdsprache entschieden. Die meisten 
der übrigen deutschsprachigen Kantone haben Englisch 
gewählt.

Absatz 4: Die Erstsprachen von Kindern mit einem 
Migrationshintergrund werden von den Kantonen valo-
risiert, vor allem durch die Unterstützung der von den 
Herkunftsländern bzw. von organisierten Sprachgemein-
schaften angebotenen Kurse in heimatlicher Sprache und 
Kultur (HSK-Kurse). Auch der Kanton Freiburg unter-
stützt diese Kurse; die Kursteilnahme des Kindes wird im 
französischsprachigen Kantonsteil sogar im Schulzeug-
nis vermerkt.

Art. 5	 Einschulung

Absatz 1: Eingeschult werden alle Schülerinnen und 
Schüler, die am 31. Juli das 4. Altersjahr erreicht haben. 
Dies hat zur Folge, dass der Eintritt in den Kindergar-
ten im fünften Lebensjahr zu erfolgen hat und dass die 
beiden Kindergartenjahre obligatorisch werden. Bereits 
heute besuchen in der Schweiz fast 86% der Kinder den 
Kindergarten zwei Jahre lang. Am 5. September 2008 
hat der Grosse Rat des Kantons Freiburg einer Ände-
rung des Schulgesetzes zugestimmt, mit der ein zweites 
Kindergartenjahr eingeführt wird, das für alle Kinder 
obligatorisch ist. Mit dieser nach langjährigen Debatten 
beschlossenen Reform wird das Freiburger Recht künf-
tig die Bestimmungen des HarmoS-Konkordats erfüllen. 
Die finanziellen und personellen Auswirkungen dieser 
Vorlage für den Kanton Freiburg werden in der Botschaft 
Nr. 57 vom 11. März 2008 zum Gesetzesentwurf betref-
fend die Änderung des Schulgesetzes (Kindergarten) und 
zum Dekretsentwurf über einen Beitrag des Staates an 
die Gemeinden erläutert.

Absatz 2: Die Einschulung des Kindes soll aber flexibi-
lisiert werden und schrittweise erfolgen: Der Kindergar-
tenbesuch ist zeitlich beschränkt, der Schwerpunkt liegt 
auf der Sozialisierung und nicht auf dem Erwerb von 
Kenntnissen; es gibt auch keine Bewertungen oder spezi-
elle Übertrittsverfahren wie in den späteren Schuljahren.

Die hier angesprochenen besonderen Massnahmen zur 
Unterstützung entsprechen im Prinzip, gemessen am 
Umfang der bereitgestellten Mittel, dem heutigen Ange-
bot – den niederschwelligen wie auch den hochschwelli-
gen Massnahmen – des Kantons Freiburg. Es lässt sich 
jedoch nicht ausschliessen, dass diese Mittel künftig auf 
andere Art und Weise eingesetzt werden, vor allem im 
Hinblick auf die laufende Reform im Bereich der Son-
derpädagogik und der Unterstützungsmassnahmen. Auf 
den Bereich der Sonderpädagogik wird aber im HarmoS-
Konkordat nicht eingegangen; dieser wird in einer ande-
ren interkantonalen Vereinbarung behandelt, die in einem 
separaten Verfahren ratifiziert wird.

Art. 6	 Dauer der Schulstufen

Die strukturellen Eckwerte der obligatorischen Schule 
werden verbindlich festgelegt, um die Durchlässigkeit 
des Schulsystems und damit die Mobilität der Bevöl-
kerung zu gewährleisten. Mit der nun beschlossenen 
Einführung des zweiten Kindergartenjahrs im Kanton 
Freiburg sind die Absätze 1 bis 4 dieses Artikels voll und 
ganz erfüllt: Acht Jahre für die Primarschule inklusive 

Kindergarten, drei Jahre für die Orientierungsschule, 
dann Übertritt in die Sekundarstufe II (Allgemein- oder 
Berufsbildung). Den Kantonen steht es frei, für die vier 
ersten Jahre der obligatorischen Schule eine «Basisstufe» 
einzuführen, wenn sie dies wollen. Sie können auch die 
Orientierungsschule nach Belieben in Abteilungen und 
verschiedene Klassen unterteilen, wie dies bisher bereits 
der Fall ist. Hinsichtlich des Übergangs in die Sekundar-
stufe II ist darauf hinzuweisen, dass das Programm der 
gymnasialen Maturität (die Ausbildung bis zur gymnasi-
alen Maturität) nach geltendem Bundesrecht mindestens 
vier Jahre dauern muss. Die Dauer der obligatorischen 
Schule beträgt in der Regel elf Jahre, doch hat das Kind 
nach Absatz 5 die Möglichkeit, die Schulstufen entspre-
chend seinen Begabungen, Fähigkeiten und seiner per-
sönlichen Reife schneller oder langsamer zu durchlaufen. 
Das bedeutet, dass ein Kind mit schulischen Schwierig-
keiten unter Umständen für das Durchlaufen der obliga-
torischen Schule mehr als elf Jahre benötigt. Andererseits 
können begabte Schülerinnen und Schüler die obligato-
rische Schule schneller durchlaufen und direkt mit der 
nachobligatorischen Ausbildung beginnen, ohne zu war-
ten, bis sie mindestens elf Jahre lang die obligatorische 
Schule besucht haben.

Art. 7	 Bildungsstandards

Diese Bestimmung ist auf gesamtschweizerischer Ebene 
eine der bedeutendsten Neuerungen der Vereinbarung. 
Dahinter steht der Wille, die gesamten Leistungen (den 
Output) des Schulsystems zu messen und die in verschie-
denen Stadien des Bildungswegs erreichten Lernergeb-
nisse der Schülerinnen und Schüler zu prüfen und zu be-
stätigen. Diese Erfassung der Lernergebnisse, mit der die 
Qualitätssicherung auf den Bereich der obligatorischen 
Schule ausgedehnt wird, ist unter anderem eine Reak-
tion auf die – insbesondere was den schweizerischen 
Durchschnitt betrifft – durchzogenen Resultate von inter-
nationalen Tests wie der PISA-Studie. Damit wird aber 
auch auf die Erwartungen der Eltern, der nachfolgenden 
Bildungsstufen, der Berufswelt und der Gesellschaft im 
Allgemeinen hinsichtlich des nach Abschluss der obliga-
torischen Schule zu erreichenden Wissens- und Kompe-
tenzniveaus eingegangen.

Absätze 1 und 2: Zwar behalten die Kantone und die 
Sprachregionen des Landes innerhalb des in Artikel 3 bis 
6 der Vereinbarung vorgegebenen Rahmens einen gewis-
sen Handlungsspielraum, müssen aber ein bestimmtes 
Mass an Qualität gewährleisten, das mit Hilfe von na-
tionalen Bildungsstandards überprüft wird. Diese legen 
genau fest, welche Kompetenzen die Kinder oder Ju-
gendlichen in einem bestimmten Fachbereich an einem 
bestimmten Zeitpunkt der Schullaufbahn erworben ha-
ben sollen. Dieses konkrete Qualitätsniveau macht den 
Standard überprüf- und messbar. Es wird also gemessen 
und nachgeprüft, inwieweit diese Ziele (Bildungsziele) 
des Schulsystems erreicht worden sind; dadurch wird die 
Qualität dieses Systems geprüft und gleichzeitig dessen 
Durchlässigkeit gewährleistet. Nur mit diesem Instru-
ment ist es möglich, Systemvergleiche (Benchmarking) 
anzustellen, die für die Steuerung des Systems nützlich 
sind, und über die Ergebnisse des Bildungssystems Re-
chenschaft abzulegen. Nach diesem Absatz sind zwei Ar-
ten von Standards möglich: Leistungsstandards, die auf 
einem fachbereichsbezogenen Kompetenzmodell und 
auf der genauen Beschreibung der aufeinander folgenden 
Kompetenzniveaus basieren, und andere Standards, die 
auf die Inhalte («content standards») oder die Bedingun-
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gen für die Umsetzung im Unterricht («opportunity to 
learn standards») ausgerichtet sind.

Absätze 3 und 4: Die Erarbeitung und Verabschiedung 
von Bildungsstandards, die für die gesamte Schweiz 
gültig sind, bilden eine komplexe Aufgabe. Die beiden 
Absätze legen den Rahmen für diese Arbeiten fest. Die 
Standards werden vom zuständigen politischen Organ 
verabschiedet, d.h. von den für die Bildung zuständigen 
Staatsrätinnen und Staatsräten der jeweiligen Kantone, 
wobei sie aber zuvor den Schweizer Berufsverbänden der 
Lehrerinnen und Lehrer unterbreitet werden.

Die Erarbeitung der nationalen Bildungsstandards ist in 
Gang; diese wurden im Jahr 2007 bereits in den Kanto-
nen getestet und können voraussichtlich Ende 2008 (für 
die Fachbereiche Mathematik und Fremdsprachen) und 
im Jahr 2009 (lokale Standardsprache und Naturwissen-
schaften) den Schulbehörden und den Lehrpersonen zur 
Stellungnahme unterbreitet werden. Somit sollten sämt-
liche Bildungsstandards für diese Fachbereiche im Jahr 
2010 feststehen. Der Kanton Freiburg kann von der Fest-
legung solcher Standards nur profitieren, da er anhand 
dieser Bildungsstandards messen kann, inwieweit diese 
pädagogischen Zielsetzungen in den beiden Sprachge-
bieten erreicht worden sind. Diesbezüglich ist zu beach-
ten, dass die Standards bei weitem nicht sämtliche Ziele 
der Lernpläne abdecken. Sie betreffen lediglich eine be-
schränkte Zahl von Unterrichtsfächern, die zu bestimm-
ten Zeitpunkten der Schullaufbahn erfasst werden. Sie 
dürfen daher nicht mit den Unterrichtszielen verwechselt 
werden und bergen auch nicht die Gefahr einer Herabstu-
fung der Qualität der Schule. Den Sprachregionen und 
den Kantonen steht es frei, sich zusätzliche und höhere 
Ziele zu setzen, die über diese Standards hinausgehen. 
Betrachtet man die Lehrpläne, die derzeit in Planung 
sind, so wird dies auch tatsächlich gemacht. Man wird 
also nicht eine statistische Messgrösse, die Bildungsstan-
dards, als Unterrichtsziel nehmen. Diese Standards stel-
len folglich ein Instrument dar, das zur Erreichung dieser 
Ziele dient, sind selber aber keine Ziele.

Konkret ist die Festlegung von nationalen Standards, 
zumindest in einer ersten Phase, für folgende Fachberei-
che vorgesehen: die erste Sprache (Standarddeutsch für 
Deutschfreiburg und Französisch für den französisch-
sprachigen Kantonsteil), die zweite Sprache (im Kanton 
Freiburg entweder Französisch oder Deutsch) und die 
dritte Sprache (im Kanton Freiburg Englisch), Mathema-
tik und Naturwissenschaften. Am Ende des vierten Jah-
res (heute der 2. Primarklasse), der achten Klasse (heute 
6. Primarklasse) und der zwölften Klasse (heute 9. Schul-
jahr oder im Kanton Freiburg drittes OS-Jahr) werden die 
Leistungen gemessen.

Auch im Kanton Freiburg sind Bestrebungen für eine 
bessere Messung der Ergebnisse des Schulsystems in 
Gang. Der Wunsch nach kantonalen Prüfungen ist seit 
einigen Jahren auch hier zu hören, insbesondere im 
französischen Kantonsteil für Französisch, Deutsch und 
Mathematik (vgl. auch den Bericht Nr. 235 vom 14. No-
vember 2005 des Staatsrates an den Grossen Rat, der 
über die Einführung von kantonalen Prüfungen und dem 
Schulabschlussdiplom orientiert). Die deutsch- und fran-
zösischsprachigen Verfahren für den Übertritt von der 
Primarschule in die Orientierungsschule gehen ebenfalls 
in diese Richtung. Die Bildungsstandards stellen weder 
die kantonalen Prüfungen noch die Verfahren infrage. 
Diese müssten jedoch koordiniert werden, um den Schü-
lerinnen und Schülern sowie den Lehrpersonen Doppel-

spurigkeiten und Arbeitsüberlastungen zu ersparen. Die 
Sprachenportfolios haben in der Sekundarstufe II Einzug 
gehalten. Dieser Ansatz ist uns also nicht fremd; er müss-
te jedoch ganz klar verstärkt und koordiniert werden. Die 
Programme und Evaluationsformen (Bewertungsmetho-
den) sollten den Bildungsstandards angepasst werden. 
Gegebenenfalls könnten ziemlich rasch Förder- oder 
Korrekturmassnahmen getroffen werden, sollte sich he-
rausstellen, dass das Freiburger Schulsystem nicht den 
gemeinsam festgelegten Mindestzielen entspricht. Die 
Resultate, die Freiburg in der PISA-Studie erzielt hat, 
sind zwar in dieser Hinsicht beruhigend. Es ist klar, dass 
diese interkantonalen Leitplanken die Schwellen an-
geben werden, die nicht unterschritten werden dürfen; 
den Kantonen wird hingegen freistehen, diese Ziele zu 
überschreiten oder gar zusätzliche und ehrgeizigere Ziele 
festzulegen.

Art. 8	 Lehrpläne, Lehrmittel und  
		  Evaluationsinstrumente

Absatz 1: Die gemeinsamen nationalen Standards wer-
den für alle Kantone vorgegeben, hingegen werden die 
Harmonisierung der Lehrpläne, wie es dem verfassungs-
mässigen Auftrag entspricht, und die Koordination der 
Lehrmittel auf sprachregionaler Ebene erfolgen.

In der Westschweiz gibt es bereits seit vielen Jahren ge-
meinsame Lehrpläne (siehe Ziffer 1.2 dieser Botschaft). 
Die Kantone BE, JU und NE, die Partner einer Institu-
tion (der pädagogischen Fachhochschule BEJUNE) zur 
Grundausbildung der Lehrkräfte sind, haben sich in den 
Jahren 2002–2003 zusammengetan, um die bestehenden 
Lehrpläne gemeinsam zu überarbeiten und zu aktualisie-
ren. Bald darauf hat sich ihnen auch der Kanton Freiburg 
angeschlossen, da er die gleichen Bedürfnisse hat und 
von diesem kantonsübergreifenden Zusammenschluss 
der Kräfte profitieren wollte. Später kamen auch das Wal-
lis und schliesslich die Kantone Genf und Waadt hinzu. 
Was zuerst als Zusammenarbeit von drei Kantonen be-
gann, wurde schliesslich im Jahr 2007 ein Projekt der ge-
samten französischsprachigen Schweiz. Daher kümmert 
sich seither auch die CIIP um dieses Projekt unter der 
Bezeichnung «Plan d’études romand» (PER). Es wird 
denn auch unten im Abschnitt über die Westschweizer 
Schulvereinbarung erneut behandelt (Art. 7).

In der deutschen Schweiz sind die Arbeiten zum «Deutsch-
schweizer Lehrplan» in Gang; an diesem Projekt arbeiten 
die betreffenden 21 Deutschschweizer Kantone. Die kon-
zeptuelle Grundlage wird im Laufe des Jahres 2008 fest-
gelegt. Nach dem aktuellen Zeitplan sollte im 2011 eine 
fertige Fassung vorliegen, und ab dem Schuljahr 2012/13 
sollte der Lehrplan dann in den Klassen eingeführt wer-
den. Für den Kanton Freiburg ist anzumerken, dass das 
Amt für deutschsprachigen obligatorischen Unterricht 
bereits regelmässig Lehrpläne und Lehrmittel anderer 
deutschsprachiger Kantone verwendet.

Der Kanton Freiburg beteiligt sich an diesen Arbeiten 
und schätzt es, dass er von den Beiträgen anderer Kanto-
ne profitieren kann, statt die ganze Arbeit alleine zu ma-
chen, was er verfassungsrechtlich und von den Ressour-
cen her auch gar nicht könnte. Hinsichtlich Ressourcen 
ist zu sagen, dass Kaderleute und Lehrpersonen aus dem 
Kanton Freiburg an den interkantonalen Arbeiten für die 
französischsprachigen und die deutschsprachigen Lehr-
pläne beteiligt sind. Die Lehrpläne wurden bisher eher 
kantonsintern überarbeitet; nun arbeiten die Kantone 
gemeinsam an diesem Projekt. Diese auf den geltenden 



Février 2009� 167

– 19 –

Lehrplänen basierenden Arbeiten werden aber immer 
noch von Leuten aus der Praxis durchgeführt und nicht 
von realitätsfremden Theoretikern.

Absatz 2: Ein kohärentes System setzt natürlich voraus, 
dass die Lehrpläne, die Lehrmittel, die Instrumente für 
die Evaluation der Kenntnisse und die Bildungsstandards 
aufeinander abgestimmt werden.

Absatz 3: Hier wird erneut auf den Grundsatz der Subsi-
diarität hingewiesen. Konkret ergreift die CIIP die nöti-
gen Massnahmen durch die Westschweizer Schulverein-
barung und in der deutschen Schweiz schliessen sich die 
drei betreffenden Regionen in der D-EDK zusammen, 
um den Lehrplan zu erarbeiten.

Absatz 4: Diese Bestimmung gibt den Sprachregionen 
die Möglichkeit, andere Evaluationsinstrumente zu er-
arbeiten, wie beispielsweise jener für die individuellen 
Wissens- und Kompetenzprofile (vgl. Westschweizer 
Schulvereinbarung, Art. 16). Tun sie dies, so sprechen sie 
sich vorher ab, um die verfügbaren Ressourcen optimal 
einzusetzen. Die hier erwähnten Referenztests könnten 
zwei unterschiedliche Funktionen erfüllen: Zum einen 
lässt sich mit ihnen die Wirksamkeit des Systems mes-
sen («Monitoring», siehe Art. 10), zum anderen könnten 
damit die Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen von individuellen Standortbestimmungen er-
mittelt werden. Diese Standortbestimmungen könnten 
in verschiedenen Zeitpunkten der Schullaufbahn durch-
geführt werden und würden dazu beitragen, allenfalls zu 
ergreifende Unterstützungsmassnahmen abzuklären.

Art. 9	 Portfolios

Die Kantone sorgen dafür, dass die Schülerinnen und 
Schüler ihre Lernfortschritte und ihre Kompetenzen mit-
tels nationalen oder internationalen Portfolios dokumen-
tieren können. Denn diese spielen auf dem Arbeitsmarkt 
eine immer wichtigere Rolle, da die Arbeitgeber im Zuge 
des freien Personenverkehrs vermehrt mit Stellensuchen-
den aus unterschiedlichen Ländern und Bildungssyste-
men zu tun haben. Die Idee des Portfolios passt gut in das 
Konzept der schweizerischen Bildungsstandards. Da die-
se auf Kompetenzmodellen und Kompetenzniveaus beru-
hen, die durch steigende Anforderungen gekennzeichnet 
sind, entsprechen sie der Logik des Portfolios, welches 
die Fortschritte der Schülerin oder des Schülers im Laufe 
des Lernprozesses genau erfasst und dokumentiert. Das 
Europäische Sprachenportfolio (ESP; www.sprachen-
portfolio.ch) ist das bisher einzige solche Instrument, 
das offiziell anerkannt wurde. An dessen Entwicklung 
und Erprobung haben zahlreiche Länder mitgearbeitet. 
Es liegt in Fassungen für unterschiedliche Altersgruppen 
vor (7–11 Jahre; 12–15 Jahre; ab 15 Jahre). Im Kanton 
Freiburg wird das ESP an den Schulen der nachobliga-
torischen Bildungsstufen bereits eingesetzt. Bei der ob-
ligatorischen Schule ist das ESP im deutschsprachigen 
Kantonsteil zu Beginn des Schuljahrs 2006/07 für das 
7. Schuljahr und zu Beginn des Schuljahrs 2007/08 ab 
dem 5. Schuljahr eingeführt worden. Im französischspra-
chigen Kantonsteil ist die Einführung des ESP auf das 
Jahr 2012 für die 7. bis 9. Schulstufe sowie die letzten 
beiden Primarschuljahre geplant. Das ESP wird auch an 
der Hochschule für Pädagogik (PH) verwendet, und zwar 
in der Lernbegleitung der Studierenden während ihrer 
gesamten Studienzeit. Zudem ist es fester Bestandteil der 
Kurse in Mehrsprachigkeitsdidaktik und Fremdsprachen-
didaktik.

Dieser Artikel der Vereinbarung bietet aber auch die 
Möglichkeit, in anderen Bereichen Portfolios einzufüh-
ren. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die regelmässige 
Aktualisierung der Portfolios auf keinen Fall auf Kosten 
der für den Unterricht selber reservierten Zeit erfolgen 
darf. Zudem ersetzen die Portfolios natürlich weder die 
Evaluationen, noch die Schulzeugnisse und auch nicht 
die Noten.

Das Portfolio selber bringt eigentlich keine Mehrkosten 
mit sich, da das entsprechende Dokument wenig kostet 
(Fr. 5.80) und ins Schulmaterial aufgenommen wird. Für 
die Ausbildung der Lehrpersonen in der Handhabung der 
Portfolios werden weitgehend die pädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Ämter für deutsch- und 
französischsprachigen obligatorischen Unterricht be-
sorgt sein. Die Kosten dieser Ausbildung (vor allem für 
die Entschädigung der Reisespesen) werden auf 20 000 
Franken veranschlagt und in das ordentliche Weiterbil-
dungsbudget aufgenommen.

Art. 10	 Bildungsmonitoring

Das Bildungsmonitoring1 besteht in der systematischen 
und auf Dauer angelegten Erfassung und Aufbereitung 
von Informationen über ein Bildungssystem und des-
sen Umfeld. Das HarmoS-Konkordat schafft aber keine 
Rechtsgrundlage für das Monitoring, da eine solche be-
reits im Schulkonkordat 1970 gelegt wurde (Art. 4).

Absatz 1: Die Kantone beteiligen sich zusammen mit dem 
Bund an einem Monitoring über das gesamte schweizeri-
sche Bildungssystem. Der Entscheid für die Arbeiten an 
diesem Monitoring ist bereits im Jahr 2004 formell gefal-
len. 2006 erschien der erste «Bildungsbericht Schweiz», 
in dem die Effektivität (Wirkung), die Effizienz (die 
Wirkung in Relation zum Aufwand) und die Equity (Ge-
rechtigkeit, Chancengleichheit) des Bildungssystems 
untersucht werden, um damit Rechenschaft über die Ver-
wendung öffentlicher Mittel abzulegen.

Absatz 2: Die Bildungsstandards (Art. 7) und die Refe-
renztests (Art. 8 Abs. 4) sind eine wichtige Komponente 
und sinnvolle Ergänzung dieses Monitorings.

Art. 11	 Blockzeiten und Tagesstrukturen

Artikel 11 behandelt eine Frage, die nicht den Inhalt des 
Unterrichts betrifft, sondern das Umfeld, in dem dieser 
erfolgt. Diese Bestimmung ist flexibel und allgemein 
gehalten, weil die tatsächlichen Bedürfnisse von Region 
zu Region – aufgrund der natürlichen geografischen Ge-
gebenheiten, des städtischen oder ländlichen Charakters 
oder der vorherrschenden Wirtschaftstätigkeiten – sehr 
unterschiedlich sind. Allgemeiner Grundsatz dieses Arti-
kels ist, dass die Schule die Lebensrhythmen der Familien 
nicht ignorieren darf und diesem Aspekt bei der Erstel-
lung ihrer Stundenpläne sowie bei der Zusammenarbeit 
mit den ausserschulischen Strukturen Rechnung tragen 
muss. Es geht hier also darum, die Entwicklung in eine 
bestimmte Richtung zu lenken, zumal die Umsetzung in 
der Hand der lokalen Behörden liegt, die mit diesen Be-
sonderheiten und den damit verbundenen unterschiedli-
chen Bedürfnissen konfrontiert sind. Die im Jahr 2006 
durchgeführte Vernehmlassung zum Konkordatsentwurf 

1	 Da die Westschweizer Kantone sich nicht auf einen französischen 
Begriff einigen konnten, wählte man im Französischen den Überbegriff 
«Monitorage» für die Einrichtung eines Überwachungssystems als Instru-
ment zur Steuerung des Bildungssystems.
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hat klar gezeigt, dass die diesbezüglichen Bedürfnisse 
von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich sind.

Absatz 1: Der Unterricht auf der Primarstufe soll vorzugs-
weise in Blockzeiten organisiert sein. Konkret bedeutet 
dies, dass die erste Regel, die dabei beachtet werden sollte 
(jedoch nicht muss, denn sie ist nicht verbindlich), darin 
besteht, die Unterrichtszeiten der verschiedenen Primar-
schulstufen bestmöglich aufeinander abzustimmen. Al-
lerdings haben die unterschiedlichen Stundendotationen 
(Unterrichtspensen), beispielsweise beim Kindergarten, 
gezwungenermassen unregelmässigere Unterrichtszeiten 
zur Folge. Es geht hier nicht darum, die Schule zu einer 
Tagesschule zu machen, was etwas völlig anderes ist. Die 
Blockzeit besteht hier einzig in der Angleichung der Zei-
ten für den Unterrichtsbeginn und das Unterrichtsende an 
den Halbtagen auf der Primarstufe. Für den Kanton Frei-
burg läuft dies darauf hinaus, dass die Gemeinden, die 
auf lokaler Ebene für die Organisation des Schuljahres 
zuständig sind (Art. 54 Abs. 2 des Schulgesetzes) und die 
heute bereits die Möglichkeit haben, Blockzeiten festzu-
legen, künftig dieses Modell bevorzugen sollten. Wenn 
sie dies wünschen, steht es ihnen frei, eine Tagesschule 
anzubieten.

Absatz 2: Daneben sollte ein bedarfsgerechtes Angebot 
für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler ausser-
halb der Unterrichtszeit (Tagesstrukturen, ausserschu-
lische Betreuung) aufgebaut werden, damit die Kinder 
betreut werden können, statt dass sie auf sich selber auf-
passen müssen, weil ihre Eltern (ein Elternteil oder bei-
de) die Betreuung nicht selber übernehmen oder organi-
sieren können (Betreuung vor Schulbeginn, Mittagessen, 
Aufgabenbetreuung und Betreuung nach Schulschluss). 
Die Nutzung dieses Angebots bleibt fakultativ; den El-
tern steht es selbstverständlich frei, sich selber um ihre 
Kinder zu kümmern oder eine andere Form der Betreu-
ung zu wählen, wenn diese nicht in der Schule sind. Es 
wird hier also nicht der Versuch gemacht, den Eltern die 
Kinder wegzunehmen und die Erziehung zu verstaatli-
chen. Vielmehr steht dahinter die Sorge, Kindern, die 
sonst sich selbst überlassen blieben, einen angemessenen 
Rahmen für die Betreuung zu bieten. Das kann Kinder 
aus allen Schichten der Gesellschaft und allen ethnischen 
Bevölkerungsgruppen betreffen. Die Studien über die 
Integration von Kindern aus bescheidenen sozialen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen haben aber gezeigt, dass 
mit ausserschulischen Betreuungsmassnahmen spätere 
(Schul-)Schwierigkeiten verhindert werden können.

Die Gemeinden, die als einzige den örtlichen Bedarf be-
urteilen können, werden von den betreffenden Eltern im 
Prinzip eine finanzielle Beteiligung verlangen. Im Kan-
ton Freiburg haben die Gemeinden nach Artikel 8 des 
Jugendgesetzes vom 12. Mai 2006 (JuG; SGF 835.5) je 
nach den Bedürfnissen ihrer Bevölkerung eine ausser-
schulische Betreuung zu errichten und zu unterstützen, 
dies in Zusammenarbeit mit dem Kanton und mit Priva-
ten. In mehreren Gemeinden besteht bereits ein solches 
Angebot. Zudem ist man im Kanton auch unabhängig 
vom HarmoS-Projekt in dieser Frage tätig geworden, 
und zwar im Rahmen des Steuerungsausschusses zur 
Familienpolitik. Die Direktion für Gesundheit und Sozi-
ales hat in den Voranschlag 2009 des Jugendamtes eine 
50%-Stelle für eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder 
einen wissenschaftlichen Mitarbeiter eingetragen; diese 
Person wird damit betraut, die Gemeinden bei der Be-
darfsermittlung zu unterstützen und sie in der Entwick-
lung von Betreuungsstrukturen zu beraten.

Art. 12	 Fristen

Die Kantone verpflichten sich, diese Vereinbarung spä-
testens sechs Jahre nach ihrem Inkrafttreten umzusetzen 
und zu erfüllen. Würde die Vereinbarung beispielswei-
se Ende 2008 in Kraft treten, so müssten alle Vereinba-
rungskantone die Vereinbarung per Ende 2014 umgesetzt 
haben. Der Kanton Freiburg könnte diese Frist einhalten, 
denn er hat die Gesamtrevision des Freiburger Schulge-
setzes bereits vor einigen Jahren in die Wege geleitet, 
also noch bevor die Arbeiten am HarmoS-Konkordat be-
gonnen haben, und dann die kantonalen Arbeiten mit den 
Fristen der interkantonalen Vereinbarung abgestimmt.

Art. 13	 Beitritt

Stimmt der Kanton Freiburg dem Beitritt zur Vereinba-
rung zu, so wird diese vom Staatsrat dem Vorstand der 
EDK erklärt.

Art. 14	 Austritt

Will ein Kanton aus der Vereinbarung austreten, so erklärt 
er gegenüber dem Vorstand der EDK seinen Austritt. Die 
Kündigungsfrist beträgt drei ganze Kalenderjahre.

Art. 15	 Ausserkraftsetzung von Artikel 2 des  
		  Schulkonkordats von 1970

Die Vereinbarung ersetzt Artikel 2 des Schulkonkordats 
von 1970 und setzt diesen Artikel ausser Kraft (Schulein-
trittsalter, Dauer der obligatorischen Schulzeit, Anzahl 
Schulwochen pro Jahr, ordentliche Ausbildungszeit vom 
Eintritt in die Schulpflicht bis zur Maturitätsprüfung).

Art. 16	 Inkrafttreten

Der Vorstand der EDK setzt die Vereinbarung in Kraft, 
wenn ihr mindestens zehn Kantone beigetreten sind.

Bis zum 28. Oktober 2008 sind folgende Kantone der 
Vereinbarung beigetreten: SH (Kantonsparlament: Ab-
stimmung vom 29.10.07), VD (22.4.08), JU (23.4.08), GL 
(4.5.08; Landsgemeinde), VS (7.5.08), NE (25.6.08).

In den folgenden Kantonen ist eine Volksabstimmung 
hängig: TG (19.12.07; Abstimmung am 30.11.08), GR 
(12.2.08; Abstimmung am 30.11.08), SG (16.4.08; Ab-
stimmung am 30.11.08), ZH (30.6.08; Abstimmung am 
30.11.08), NW (28.5.08; Abstimmung am 8.2.09).

Im Kanton BE kommt eventuell noch ein Referendum 
zustande (8.9.08; Referendumsfrist läuft bis 5.1.2009).

Im Kanton LU hat das Volk die Vereinbarung am 28. Sep-
tember 2008 abgelehnt.

Art. 17	 Fürstentum Liechtenstein

Die neue Vereinbarung eröffnet dem Fürstentum Liech-
tenstein die Möglichkeit eines Beitritts, wenn es dies 
wünscht.

3.	 Schwerpunkte der Westschweizer  
	 Vereinbarung vom 21. Juni 2007 und  
	 Auswirkungen für den Kanton  
	 Freiburg

Der Staatsrat nennt hier nochmals die Schwerpunkte 
der Westschweizer Schulvereinbarung und erläutert die 
besonderen Auswirkungen dieser Vereinbarung für den 
Kanton Freiburg.
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Art. 1	 Zweck

Ziel dieser Bestimmung ist es, den Westschweizer Bil-
dungsraum zu verankern und zu stärken, wobei aber ex-
plizit darauf hingewiesen wird, dass die Arbeiten dieser 
Sprachregion im Rahmen der gesamtschweizerischen 
Harmonisierungsbestrebungen erfolgen sollen.

Art. 2	 Anwendungsbereich

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen verbindlichen 
Bereichen der Zusammenarbeit, die Gegenstand rechts-
kräftiger Entscheide sind, und freiwilligen Bereichen, bei 
denen Empfehlungen abgegeben werden.

Obligatorische interkantonale Zusammenarbeit –  
Bereiche der Zusammenarbeit, die sich aus der 
Schweizer Vereinbarung ergeben

Art. 3	 Allgemeines

Die Bereiche der Zusammenarbeit sind im HarmoS-Kon-
kordat aufgeführt.

Art. 4	 Zeitpunkt der Einschulung

Das Schuleintrittsalter ist im HarmoS-Konkordat festge-
legt (Art. 5). Es wird aber darauf hingewiesen, dass indi-
viduelle Ausnahmen, für die die Kantone zuständig sind, 
nicht ausgeschlossen sind. Diese Ausnahmeregel gilt üb-
rigens auch für das HarmoS-Konkordat, auch wenn sie 
dort nicht ausdrücklich erwähnt wird. Diese Ausnahmen 
sollen aber Einzelfällen vorbehalten bleiben.

Art. 5	 Dauer der Schulstufen

Der Artikel 6 des HarmoS-Konkordats wird für den West-
schweizer Bildungsraum präzisiert. Die Primarschule 
umfasst künftig auch die beiden Kindergartenjahre und 
dauert insgesamt acht Jahre. Diese acht Jahre bestehen 
– heute bereits – aus zwei Zyklen von je vier Jahren (die 
gegenwärtigen Schuljahre -2 bis +2 und +3 bis +6). Der 
Begriff Zyklus wird hier verwendet, um die Kohärenz der 
beiden Perioden zu unterstreichen. Es bedeutet keines-
falls, dass Schuljahre, wie wir sie heute kennen, gestri-
chen werden, da es jedem Kanton freisteht, diese vierjäh-
rigen Zyklen nach Belieben weiter zu unterteilen.

Art. 6	 Referenztests auf der Grundlage von  
		  nationalen Standards

In der Westschweizer Schulvereinbarung ist explizit die 
Organisation von Referenztests vorgesehen, mit denen 
überprüft wird, ob die nationalen Standards erreicht wer-
den. So wird Artikel 8 Abs. 4 des HarmoS-Konkordats 
in den obligatorischen Bereich der Zusammenarbeit der 
Mitgliedskantone der CIIP integriert.

Weder im HarmoS-Konkordat noch in der Westschwei-
zer Schulvereinbarung werden Noten oder andere Be-
wertungsinstrumente für die Arbeit der Schülerinnen und 
Schüler erwähnt. Es bleibt den Kantonen überlassen, wie 
sie die Eltern über die Leistungen ihrer Kinder informie-
ren wollen.

Art. 7	 Lehrplan für die französischsprachige  
		  Schweiz

Gemäss HarmoS (Art. 8 Abs. 1) sind die Lehrpläne 
auf sprachregionaler Ebene zu harmonisieren. Im Kan-
ton Freiburg werden die kantonalen Lehrpläne von der 
EKSD erlassen. Bei der CIIP wird der Lehrplan von der 

Versammlung der kantonalen Erziehungsdirektorinnen 
und Erziehungsdirektoren, welche die Konferenz bilden, 
erlassen.

Bei der CIIP sind zwar bereits seit etlichen Jahren ge-
meinsame Lehrpläne vorhanden (vgl. Ziffer  1.2 dieser 
Botschaft). Wie bereits erwähnt, haben sich die Kantone 
BE, JU und NE in den Jahren 2002–2003 zusammenge-
tan, um künftig die bestehenden Lehrpläne gemeinsam 
zu überarbeiten und zu aktualisieren. Der Kanton FR, 
dann VS und schliesslich GE und VD haben sich ihnen 
rasch angeschlossen. So entwickelte sich aus einer Zu-
sammenarbeit von drei Kantonen im Jahr 2007 ein Pro-
jekt der gesamten französischsprachigen Schweiz. Dieses 
wird seither von der CIIP unter der Bezeichnung «Plan 
d’études romand» (PER – Westschweizer Lehrplan) ge-
leitet. Dieses Dokument wurde von Leuten aus der Praxis 
auf der Grundlage der bestehenden kantonalen Lehrpläne 
erarbeitet, wobei auch die Ergebnisse der im Jahr 2004 
durchgeführten Vernehmlassung über einen Entwurf für 
einen «Plan d’études cadre romand» (PECARO), den der 
PER ersetzt, einflossen. Der PER entstand also in einer 
Kombination aus der Arbeit von Leuten aus der Praxis 
sowie eher konzeptuellen Arbeiten.

Lehrpersonen aus dem Kanton Freiburg und Führungs-
kräfte der EKSD haben aktiv an diesen Arbeiten teilge-
nommen, um dafür zu sorgen, dass der geplante Lehrplan 
für den Kanton tauglich ist und die hohe Qualität der 
Schulbildung, die der Kanton anstrebt und bisher, insbe-
sondere bei den PISA-Studien, auch bewiesen hat, wei-
terhin gewährleistet bleibt. Der PER ist bei weitem kein 
kleinster gemeinsamer Nenner, sondern vielmehr ein 
Instrument zur Qualitätsförderung und zur stetigen Ver-
besserung für sämtliche Schülerinnen und Schüler sowie 
Schulstufen. Der Entwurf wurde am 26. August 2008 in 
die Vernehmlassung geschickt, die bis zum 30. Novem-
ber 2008 dauern wird.

Art. 8	 Inhalt des Lehrplans für  
		  die französischsprachige Schweiz

Der Westschweizer Lehrplan legt die Kenntnisse und 
Kompetenzen fest, welche die Schülerinnen und Schü-
ler erwerben sollen (Lerninhalte, grundlegende An-
forderungen). Der Lehrplan soll aber keine bestimmte 
Unterrichtsmethode vorschlagen, denn es ist Aufgabe 
der Lehrperson, zu beurteilen, welche Methode sich zu 
einem bestimmten Zeitpunkt für ein bestimmtes Unter-
richtsfach und unter Berücksichtigung der Gegebenhei-
ten (Klasse und besonderen Bedürfnisse der Schülerin-
nen und Schüler) am besten eignet. Der PER beschreibt 
konkrete Fallbeispiele und Aktivitäten, mit deren Hilfe 
die Schülerinnen und Schüler die festgelegten Kenntnis-
se und Kompetenzen erwerben und die Anforderungen 
erfüllen können.

Der PER legt eine gemeinsame einheitliche Basis für 
sämtliche Kantone der CIIP fest, lässt diesen aber auch 
einen Handlungsspielraum (15% der Unterrichtsdau-
er), der es ihnen erlaubt, im Unterrichtsprogramm ihren 
Besonderheiten Rechnung zu tragen. So erlaubt dieser 
Spielraum dem Kanton Freiburg, in der Primarschule die 
Lektionendotation der künstlerischen Fächer zu erhöhen; 
für die OS kann der Lateinunterricht in den Stundenplan 
aufgenommen und im 3. Jahr können Wahlfächer wie 
technisches Zeichnen, Einführung in die Wirtschaft oder 
Griechisch angeboten werden. Auch die Bibelkunde fällt, 
für die gesamte obligatorische Schulzeit, in diesen Spiel-
raum. Die gesamte Lektionentafel des Kantons Freiburg 
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ist gut bemessen und daher müssen keine Lektionen hin-
zugefügt werden, um den PER einzuführen. Der Kanton 
hat andererseits auch nicht die Absicht, die Gesamtzahl 
der Lektionen zu verringern.

Die im Vorentwurf für den Westschweizer Lehrplan PER, 
der nun in der Vernehmlassung ist, enthaltenen Elemente 
sind weitgehend mit den heutigen französischsprachigen 
Programmen des Kantons Freiburg vergleichbar, jeden-
falls was die Formulierungen und Inhalte betrifft, so wie 
sie in den vergangenen Jahren überarbeitet und aktuali-
siert wurden (z.B. für Französisch, Deutsch, Mathema-
tik, Naturwissenschaften, Allgemeinbildung in der OS). 
Dies gilt besonders für die OS, aber auch für die gesamte 
obligatorische Schule. Für die bevorstehende Arbeit mit 
den Lehrpersonen in der Umsetzungsphase ist dies eine 
beruhigende Feststellung.

Schliesslich ist anzumerken, dass der PER kein fertiges 
Instrument ist, sondern weiterentwickelt werden kann. 
Dies soll nun aber nicht als Aufruf zu ständigen Schulre-
formen verstanden werden. Wichtig dabei ist, den Inhalt 
des Lehrplans nicht unabänderlich festzulegen. Dies er-
folgt natürlich innerhalb des Rahmens der gesamtschwei-
zerischen Standards der HarmoS-Vereinbarung.

Art. 9	 Lehrmittel und didaktische Materialien

Die Kantone der CIIP haben die Lehrmittel bereits ko-
ordiniert, soweit dies möglich ist. Die Interkantonale 
Verwaltungsvereinbarung vom 19. Februar 2004 über 
die Lehrmittel und didaktische Materialien regelt die 
Modalitäten dieser Zusammenarbeit sowie die Wahl der 
Lehrmittel und Materialien. Mit dieser Bestimmung, die 
sich auf Art. 8 des HarmoS-Konkordats stützt, wird diese 
Vereinbarung besser verankert. Sie greift einen Grund-
satz der Verwaltungsvereinbarung vom 19. Februar 2004 
auf, nämlich dass die CIIP nur dann eigene Westschwei-
zer Lehrmittel erarbeitet, wenn der Bedarf durch die auf 
dem französischsprachigen Verlagsmarkt erhältlichen 
Lehrmittel und Materialien nicht gedeckt werden kann 
und auch keine Anpassungen von vorhandenen Materi-
alien möglich sind. Denn auf dem Verlagsmarkt können 
die Mittel rasch und kostengünstiger beschafft werden.

Art. 10	 Portfolios

Diese Bestimmung entspricht Artikel 9 des HarmoS-
Konkordats.

Obligatorische interkantonale Zusammenarbeit, Berei-
che der regionalen Zusammenarbeit

Art. 11	 Allgemeines

Diese Bereiche sind im HarmoS-Konkordat nicht alle ex-
plizit aufgeführt, ergeben sich jedoch aus dieser Verein-
barung. Die CIIP pflegt bereits seit einigen Jahren eine 
Zusammenarbeit im Bereich der Aus- und Weiterbildung 
der Lehrpersonen sowie der Ausbildung der schulischen 
Führungskräfte. Diese Zusammenarbeit wird hier expli-
zit rechtlich verankert.

Im Kanton Freiburg sind diese Vorschläge zum Teil be-
reits verwirklicht. Sie sollten keine Mehrkosten zur Folge 
haben.

Art. 12	 Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer

Hierzu wird klargestellt, dass die Koordination die Inhal-
te der Grundausbildung der Lehrpersonen betrifft. Die-
se ist zwar zu einem grossen Teil schon durch die auf 

EDK-Ebene verabschiedeten Reglemente über die Aner-
kennung der Diplome sichergestellt; die französischspra-
chigen Kantone sind jedoch der Ansicht, dass sie noch 
weiter gehen können, insbesondere bei der Zusammenle-
gung bestimmter Grundausbildungen in speziellen oder 
in den so genannten «seltenen» Fachrichtungen.

Die Koordination der Grundausbildung bedeutet keines-
wegs, dass nun der gesamten Westschweiz eine bestimm-
te pädagogische Methode aufdiktiert werden soll. Die für 
die Ausbildung der Lehrpersonen zuständigen Hochschu-
len sollen es den Lehrerinnen und Lehrern ermöglichen, 
sich Kenntnisse und Erfahrungen über alle methodischen 
Konzepte anzueignen, die in der Klasse zur gegebenen 
Zeit und je nach den Bedürfnissen der Schülerinnen und 
Schüler und dem Umfeld der Klasse nützlich sein könn-
ten. Keine Methode kann für sich beanspruchen, immer 
und in jeder Situation zweckmässig zu sein. Es gehört 
zum Beruf der Lehrerin oder des Lehrers zu wissen, 
welche Instrumente in einer bestimmten Situation ange-
bracht sind.

Art. 13	 Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer

Hier geht es darum, den Bereich der Weiterbildung der 
Lehrpersonen zu öffnen, den interkantonalen Austausch 
zu fördern und Anreize zu schaffen, damit die Angebote 
koordiniert werden können, sollte sich dies als sinnvoll 
erweisen.

Art. 14	 Ausbildung der Schulkader

Mit dieser Bestimmung wird ein bestehendes Ausbil-
dungskonzept bestätigt und dessen Weiterentwicklung 
gefördert. Seit rund zehn Jahren nehmen die neuen Di-
rektorinnen und Direktoren sowie die Inspektorinnen 
und Inspektoren an den für die Westschweiz organi-
sierten Bildungsmodulen der FORRES (Formation des 
responsables des établissements scolaires) teil. Diese 
Ausbildung hat sich inzwischen weiterentwickelt und 
präsentiert sich im Herbst 2008 in einer neuen Form. 
Die FORDIF (Formation en direction d’institutions de 
formation – Studiengang im Leiten von Institutionen der 
Berufsbildung) wird künftig als Bildungsgang auf Terti-
ärstufe angeboten, für den je nach Wunsch der Kantone, 
welche diese Angebote in Anspruch nehmen, Zeugnisse 
(10 ECTS-Kreditpunkte), Diplome (30 ECTS) oder Mas-
ters (60 ECTS) abgegeben werden können, die alle inter-
kantonal anerkannt sind.

Art. 15	 Vergleichsprüfungen für die  
		  französischsprachige Schweiz

Anhand dieser Vergleichsprüfungen soll ermittelt wer-
den, ob und inwieweit die Ziele des Westschweizer 
Lehrplans am Ende des 4. Schuljahres (heute 2P), des 
8. Schuljahres (heute 6P) und nach Abschluss der Orien-
tierungsschule erreicht sind. Die Prüfungen werden von 
sämtlichen Schülerinnen und Schülern in bestimmten Fä-
chern abgelegt, die nach einem auf Westschweizer Ebene 
koordinierten Plan ausgewählt werden. Um Zeit zu spa-
ren und den Aufwand möglichst gering zu halten, sollten 
diese Vergleichsprüfungen vernünftigerweise gleichzei-
tig als Referenztests für die Validierung der nationalen 
Standards dienen, welche die EDK im Rahmen des Har-
moS-Konkordats verabschiedet hat. Denn würden anstel-
le der kantonalen Prüfungen für die betreffenden Stufen 
die Westschweizerischen Vergleichsprüfungen durchge-
führt, so ergäbe sich eine Kostenersparnis, da sämtliche 
Westschweizer Kantone sich an der Vorbereitung dieser 
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Prüfungen beteiligen würden und sich somit die entspre-
chenden Arbeiten teilen könnten.

Art. 16	 Wissens- und Kompetenzprofile

Aus diesen Profilen sollen die Lehrmeisterinnen und 
die Lehrmeister sowie die Schulen der Sekundarstufe II 
besser ersehen können, welche Kenntnisse und Kompe-
tenzen die Schülerin oder der Schüler während der obli-
gatorischen Schulzeit erworben hat. Die herkömmlichen 
Schulergebnisse werden somit mit präziseren Angaben 
zu den einzelnen Fächern des Lehrplans ergänzt. Die 
Profile dienen zudem als Dokumentation für die Studi-
en- und Berufsberatung sowie für die Unternehmen und 
Institutionen, in die Jugendliche nach der obligatorischen 
Schule eintreten. Damit soll der Übergang von der obli-
gatorischen Schule in die nachobligatorische Ausbildung 
erleichtert werden. Zudem lassen sich mit den Profilen 
die heutigen kostenpflichtigen Wissenstests ersetzen, die 
im Privatsektor angeboten werden (zum Beispiel die Ba-
sic-Check-Standortbestimmungen).

Nicht obligatorische interkantonale Zusammenarbeit

Art. 17	 Empfehlungen

Diese Bestimmung ermöglicht den Mitgliedkantonen 
der CIIP eine Koordination in Bereichen der öffentlichen 
Schule, der Erziehung und der Ausbildung, die nicht in 
den Bereich der verbindlichen Zusammenarbeit fallen. 
Obschon die Empfehlungen keinen bindenden Charak-
ter haben, bedeutet dies nicht, dass die Kantone hier den 
Alleingang praktizieren werden. In der Praxis werden die 
Kantone selber im Rahmen der CIIP solche Empfehlun-
gen erarbeiten und erlassen.

Andere Bestimmungen (organisatorische, institutio-
nelle)

Art. 18	 Ausführungsbestimmungen der  
		  Westschweizer Schulvereinbarung

Da die Westschweizer Schulvereinbarung die Charta 
darstellt, die den Rahmen für die Zusammenarbeit der 
Kantone der CIIP absteckt, sollten Ausführungsbestim-
mungen für diese Vereinbarung erlassen werden. Die 
Kantonsparlamente werden das Recht haben, sich zu 
diesen Bestimmungen zu äussern, zum einen dann, wenn 
deren finanzielle Auswirkungen ein Überschreiten der 
jährlichen Beiträge an die CIIP durch die Kantone ver-
ursachen, und zum anderen im Zuge der Ausübung der 
weiter unten erläuterten parlamentarischen Kontrolle.

Art. 19	 Finanzierung

Die Bestimmungen über die Finanzierung werden heute 
bereits angewandt.

Art. 20	 Tätigkeitsbericht der CIIP

In dieser Bestimmung wird angegeben, welche Informa-
tionen die Kantonsregierungen den Kantonsparlamenten 
automatisch unterbreiten.

Art. 21	 Interparlamentarische Kommission

Diese Bestimmung übernimmt die für die Fachhochschu-
le Westschweiz (HES-SO) geltende Regelung. Damit 
wird den Kantonsparlamenten die Möglichkeit gewährt, 
Fragen zur Anwendung der Vereinbarung zu stellen und 
Anmerkungen und Vorschläge vorzubringen.

Im Bewusstsein der Forderung der Kantonsparlamente 
nach besserer Einbindung in den Entscheidungsprozess 
der interkantonalen Konferenzen und unter Berücksich-
tigung der Vereinbarung vom 9. März 2001 über die 
Aushandlung, Ratifikation, Ausführung und Änderung 
der interkantonalen Verträge und der Vereinbarungen der 
Kantone mit dem Ausland (SGF 121.4) hat die CIIP sich 
dafür entschieden, den Westschweizer Vereinbarungsent-
wurf anhand der so genannten «Convention des conven-
tions» (Vereinbarung über die Vereinbarungen) zu prüfen 
und darüber hinaus auch die gesamte CIIP-Institution 
der hinsichtlich der Vereinbarungskontrolle vorgesehe-
nen parlamentarischen Kontrolle zu unterstellen. Für den 
Kanton Freiburg bedeutet dies konkret, dass der Grosse 
Rat sieben seiner Mitglieder als Delegierte in der inter-
parlamentarischen Kommission bezeichnen kann. Bei 
der Vernehmlassung von 2006 wurde der Vorschlag ge-
macht, die Rolle der Kontrollkommission der HES-SO 
zu erweitern, statt eine neue Kommission für die Kontrol-
le der CIIP zu bilden. Dies zu entscheiden, wird Sache 
des Grossen Rates sein.

Art. 22	 Präsidium

Diese Bestimmung übernimmt die für die Fachhochschu-
le Westschweiz (HES-SO) geltende Regelung.

Art. 23	 Abstimmungen

Diese Bestimmung übernimmt die für die Fachhochschu-
le Westschweiz (HES-SO) geltende Regelung.

Art. 24	 Vertretung der CIIP

Diese Bestimmung übernimmt die für die Fachhochschu-
le Westschweiz (HES-SO) geltende Regelung.

Art. 25	 Prüfung des Berichtes der CIIP durch die  
		  Parlamente

Diese Bestimmung übernimmt die für die Fachhochschu-
le Westschweiz (HES-SO) geltende Regelung.

Art. 26	 Rekurswege

Dieser Artikel regelt die Vorgehensweise im Falle von 
Streitigkeiten zwischen Kantonen.

Art. 27	 Entscheidungsverfahren vor der Ratifizierung  
		  der Westschweizer Schulvereinbarung

Diese Bestimmung soll Blockaden vermeiden, nicht nur 
während dem Ratifizierungsverfahren der Westschweizer 
Schulvereinbarung, sondern auch ab dem Zeitpunkt, an 
dem diese in Kraft treten wird.

Art. 28	 Umsetzung der Ziele der verbindlichen  
		  Zusammenarbeit

Die Frist für die Umsetzung entspricht der für das Har-
moS-Konkordat festgesetzten Frist (Art. 12).

Art. 29	 Schulstufen und Schulzyklen

Diese Bestimmung zur Terminologie dient zur Verein-
heitlichung der gemeinsamen Begriffe. Hingegen sind 
die Kantone nicht verpflichtet, ihre kantonsintern ge-
bräuchlichen Bezeichnungen zu ändern.

Art. 30	 Inkrafttreten

Die für das Inkrafttreten der Westschweizer Schulver-
einbarung notwendige Anzahl Kantone entspricht im 
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Verhältnis ungefähr der Anzahl der Kantone, die für 
das Inkrafttreten des HarmoS-Konkordats notwendig 
ist (Art. 16), also drei Kantone, wovon mindestens einer 
zweisprachig sein muss. Tritt die Westschweizer Verein-
barung verspätet in Kraft, so hat der Zeitpunkt des In-
krafttretens der Schweizer Vereinbarung Vorrang.

Bis zum 28. Oktober 2008 sind folgende Kantone der 
Vereinbarung beigetreten: VD (Kantonsparlament: Ab-
stimmung vom 22.4.08), JU (23.4.08), VS (7.5.08), NE 
(25.6.08), BE (8.9.08), wobei hier die Referendumsfrist 
noch nicht abgelaufen ist. Da in den ersten drei beige-
tretenen Kantonen, darunter einem zweisprachigen, kein 
Referendum ergriffen wurde und damit die Vorausset-
zung für das Inkrafttreten seit dem 4. September 2008 
erfüllt ist, kann die Vereinbarung Anfang März 2009 in 
Kraft treten.

Art. 31	 Dauer, Kündigung

Das Verfahren ist mit jenem des HarmoS-Konkordats 
(Art. 14) vergleichbar.

Art. 32	 Ausserkrafttreten

Analog zur Bestimmung über das Inkrafttreten (Art. 30) 
tritt die Westschweizer Schulvereinbarung ausser Kraft, 
wenn die Mindestanzahl von drei Kantonen nicht mehr 
erreicht wird.

4.	 Die finanziellen und personellen  
	 Auswirkungen im Überblick

Nach den Erläuterungen unter Ziffer 2 und 3 dieses Be-
richts lassen sich die wichtigsten finanziellen und perso-
nellen Auswirkungen der beiden Vorlagen für den Kan-
ton Freiburg wie folgt zusammenfassen:

Die Einführung eines zweiten Kindergartenjahres. Mit •	
der Abstimmung vom 5. September 2008 hat der Gros
se Rat ein solches zweites, obligatorisches Kinder-
gartenjahr bereits in die Freiburgische Gesetzgebung 
aufgenommen. Dabei ist zu beachten, dass dieses Vor-
haben im Kanton Freiburg bereits viel früher in Angriff 
genommen wurde als die Arbeiten im Rahmen von 
HarmoS und der Westschweizer Schulvereinbarung. 
Der Kanton Freiburg wurde somit nicht von den in-
terkantonalen Konferenzen dazu verpflichtet, sondern 
diese sind vielmehr mit ihren Projekten nachgezogen.

Der Sprachenunterricht, insbesondere die Einfüh-•	
rung von Englisch auf der Primarstufe. Für den Eng-
lischunterricht, der in 380 Klassen der 5P und 6P im 
Umfang von zwei Wochenlektionen erteilt wird, sind 
maximal 27 Vollzeitstellen nötig, was Kosten von un-
gefähr 2,7  Millionen Franken pro Jahr ergibt. Wird 
dieser Unterricht teilweise in den heutigen Stunden-
plan integriert (d.h. eine von zwei Lektionen), würden 
sich die Kosten halbieren. Werden zwei Lektionen der 
heutigen Lektionentafel durch den Englischunterricht 
ersetzt, hätte dies keine Auswirkungen auf das Bud-
get. Einzuberechnen ist ein namhafter Betrag für die 
Weiterbildung in der Grössenordnung von jährlich 
100 000 bis 150 000 Franken während vier Jahren.

Die Erarbeitung und die künftige Kontrolle von nati-•	
onalen Bildungsstandards, Referenztests, Westschwei-
zer Vergleichsprüfungen, Kompetenzprofilen und Port-
folios. Die damit verbundenen Kosten sollen durch die 
entsprechenden Budgets der EDK, der CIIP und des 

Bundes gedeckt werden (die Kosten für die Erarbeitung 
sind zum Teil bereits gedeckt). Sollten diese Aufgaben 
gesamthaft eine Erhöhung der Budgets von EDK und 
CIIP nach sich ziehen, womit sich auch die Beiträge 
des Kantons Freiburg an diese Organe erhöhen wür-
den, werden diese Budgeterhöhungen der Kontrolle 
der Kantonsparlamente unterstellt. Der Staatsrat hat 
in seinem Finanzplan für die Legislaturperiode 2007–
2011 einige Budgeterhöhungen vorgesehen. Um diese 
in Grenzen zu halten, wurden die beiden Konferenzen 
aufgefordert, auf einige Leistungen zu verzichten, die 
nicht mit den prioritären Zielsetzungen dieser beiden 
Vorlagen verbunden sind. In der Kantonsverwaltung 
wird man Personal für die Qualitätskontrolle bereit-
stellen müssen. Dabei gilt es aber zu bedenken, dass 
die Kantone diese Leistungsanforderung auch ohne die 
interkantonalen Konferenzen zu erfüllen hätten. Dank 
den interkantonalen Konferenzen können die Kantone 
diese Aufgabe gemeinsam lösen und dies mit sehr viel 
geringeren Kosten als bei einem Alleingang. Zudem 
bietet die gemeinsame Lösung auch eine weit höhe-
re Gewähr hinsichtlich der Qualität und Effizienz. So 
oder so werden die Kantonsparlamente über die finan-
ziellen Auswirkungen dieser Entwicklungen zu befin-
den haben, wenn sie die jährlichen Voranschläge der 
zuständigen Organe verabschieden.

Die Anpassung der kantonalen Lehrpläne: Eigentlich •	
werden die kantonalen Lehrpläne sowieso von Zeit 
und Zeit geändert, manchmal umfassend, manchmal 
für bestimmte Fächer. Dieses Mal erfolgt eine allge-
meine Anpassung, die von den Kantonen aufeinander 
abgestimmt wird. Der sicherlich nicht zu vernachläs-
sigende finanzielle und personelle Aufwand dieser 
Anpassungen ist daher einfach konzentrierter als nor-
malerweise.

Die Entwicklung eines geeigneten Angebots an Tages-•	
strukturen durch die Gemeinden, wie dies im Jugend-
gesetz vorgesehen ist. Dieses wird eingerichtet, sobald 
eine entsprechende Nachfrage vorhanden ist; die Kos-
ten könnten ganz oder teilweise auf jene abgewälzt 
werden, die diese Leistungen in Anspruch nehmen.

Die Umsetzung von Artikel 62 Abs. 4 der Bundesverfas-
sung zieht jene des HarmoS-Konkordats nach sich, das 
eine enge Abstimmung der Aufgaben, die der EDK ob-
liegen, mit jenen, die in die Zuständigkeit der Sprachre-
gionen fallen, sowie mit den von den Kantonen getrof-
fenen Massnahmen bedingt. Zudem müssen im Zuge 
dieser Umsetzung auch innerhalb des Kantons Arbeiten 
unternommen werden, um in allen tangierten Bereichen 
die Elemente anzupassen, bei denen eine Anpassung nö-
tig ist. Zu diesem Zweck hat der Staatsrat im Finanzplan 
der Legislaturperiode 2007–2011 zusätzliche Stellenpro-
zente (1,5 VZÄ) für pädagogische Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter vorgesehen. 0,75 VZÄ wurden bereits im 
Voranschlag 2008 genehmigt; die restlichen Stellenpro-
zente sollten im Jahr 2009 gewährt werden. Das bedeutet, 
dass im Amt für französischsprachigen obligatorischen 
Unterricht eine Vollzeitstelle und im deutschsprachigen 
Amt eine Halbzeitstelle geschaffen wird, um den Per-
sonalbestand zu verstärken. Bei der konkreten Durch-
führung dieses Vorhabens geht es darum, einerseits die 
allgemeinen Unterlagen im Hinblick auf ihre Umsetzung 
praxistauglich zu machen und andererseits die Lehrper-
sonen mittels Informationen und Schulung entsprechend 
vorzubereiten. Dabei müssen die verschiedenen Fachge-
biete des gesamten Lehrplans einbezogen werden, denn 
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zum ersten Mal in den jüngeren Geschichte der Schule 
werden sämtliche Fächer überarbeitet und neu geschrie-
ben, und zwar für sämtlich Stufen vom Kindergarten 
bis zum Ende der OS. Im Übrigen werden die Arbeiten 
nach Möglichkeit dadurch ausgeführt, dass die üblichen 
Personalressourcen auf Tätigkeiten konzentriert werden, 
die in Richtung der gewünschten Koordination gehen. 
Diesbezüglich sei daran erinnert, dass die Regierung die 
Verstärkung der interkantonalen Zusammenarbeit in die 
Schwerpunkte ihres Regierungsprogramms aufgenom-
men hat (Herausforderung Nr. 5). Ausserdem müsste sich 
der Kanton aufgrund der Bundesverfassung auch ohne 
HarmoS und die Westschweizer Schulvereinbarung an 
der interkantonalen Harmonisierung beteiligen.

Übersicht der finanziellen und personellen Auswirkungen  
der beiden Vereinbarungen

Massnahmen VZÄ
Jährliche 

Kosten für 
den Kanton

Jährliche 
Kosten für die 

Gemeinden

Jährliche  
Gesamt
kosten

1

Zweites Kin-
dergartenjahr: 
Grundsatz-
entscheid 
unabhängig 
von HarmoS 
getroffen; fi-
nanzielle und 
personelle 
Auswirkun-
gen in der 
Botschaft  
Nr. 57 vom 
11. März 
2008 ausführ-
lich dargelegt

- - - -

2

Englischun-
terricht in der 
5P (Maximal-
variante)

– Neuanstel-
lungen

– Ausbildung 
(4 Jahre)

 

27,0 

-

 

945 000.– 

150 000.–

 

1 755 000.– 

-

 

2 700 000.– 

  150 000.–

3 Portfolios - - 5.80 / 
Schüler 5.80 / Schüler

4

Transparenz 
und Qualität 
des Systems 
(Lehrpläne, 
Standards, 
Prüfungen, 
Tests, Profile, 
Monitoring), 
Umsetzung 
sämtlicher 
Massnahmen

– Personal

– Beiträge an 
interkantonale 
Konferenzen

 

1,5

-

 

150 000.–

  50 000.–

 

-

-

 

150 000.–

  50 000.–

5

Tagesstruktu-
ren (ausser
schulische 
Betreuung): 
Grundsatz-
entscheid 
unabhängig 
von HarmoS 
getroffen; sie-
he Botschaft 
Nr. 224 vom 
25. Okt. 2005

- -

[entspre-
chend den 

lokalen Be-
dürfnissen: 
Beteiligung 
der Eltern]

-

* Total 28,5 1 295 000.– 1 755 000.– 3 050 000.–

5.	weitere  auswirkungen

5.1 Bezug zur laufenden Revision des Schulgesetzes

Die Arbeiten zur Revision des Schulgesetzes wurden auf-
genommen, bevor der neue Inhalt von Artikel 62 der Bun-
desverfassung und die Projekte HarmoS und Westschwei-
zer Schulvereinbarung entstanden sind. Aufgrund dieser 
beiden Vereinbarungen war die EKSD sogar gezwungen, 
die Revision des Schulgesetzes zurückstellen, bis die na-
tionalen und die interkantonalen Rahmenbestimmungen 
genau bekannt waren. Nachdem im Jahr 2007 beide Ver-
einbarungen definitiv verabschiedet wurden – die EDK ge-
nehmigte das HarmoS-Konkordat und die CIIP die West-
schweizer Schulvereinbarung – konnte im ersten Halbjahr 
2008 der Vorentwurf zum Schulgesetz fertiggestellt wer-
den. Er wird demnächst in die Vernehmlassung geschickt.

5.2 Einfluss auf die Aufgabenverteilung zwischen 
Staat und Gemeinden

Die Vorschläge der beiden Vereinbarungen können im 
Rahmen der heutigen Aufgabenverteilung zwischen Staat 
und Gemeinden realisiert werden.

5.3 Verfassungsmässigkeit, Konformität mit dem 
Bundesrecht, Eurokompatibilität

Diese Projekte sind mit der Kantonsverfassung vom 
16. Mai 2004 vereinbar; mit den darin vorgeschlagenen 
Massnahmen wird insbesondere den Artikeln 5, 6, 18, 34, 
53, 59, 60 und 64 entsprochen.

Zudem stimmen die vorgeschlagenen Änderungen mit dem 
Bundesrecht überein und bringen auch eine Annäherung 
an das EU-Recht. Überdies kann der Bund gemäss Art. 
48a Abs. 1 Bst. b der Bundesverfassung interkantonale Ve-
reinbarungen allgemeinverbindlich erklären oder gewisse 
Kantone verpflichten, interkantonalen Vereinbarungen 
beizutreten. Für das Schulwesen könnte der Bund in den 
in Artikel 62 Abs. 4 der Bundesverfassung erwähnten Be-
reichen – Schuleintrittsalter und Schulpflicht, Dauer und 
Ziele der Bildungsstufen und von deren Übergängen sowie 
Anerkennung von Abschlüssen – Vorschriften erlassen.

5.4 Unterstellung unter das Gesetzesreferendum

Der Beitritt zu jeder der beiden Vereinbarungen unter-
steht dem Gesetzesreferendum, jedoch nicht dem Finanz-
referendum.

6.	 SCHLUSSBEMERKUNGEN

Aus Sicht des Staatsrats bringen die beiden Projekte neu-
en Wind in die Schweizer Bildungslandschaft. Sie sind 
weit davon entfernt, eine Gleichmachung der sehr stark 
von der Geschichte und den kantonalen Besonderheiten 
geprägten Schulsysteme bewirken zu wollen, sondern 
bieten einen konkreten Lösungsvorschlag für die Erneu-
erung des schweizerischen Föderalismus in einem Be-
reich, in dem die Kantone stark an ihren Vorrechten hän-
gen. Der Kanton Freiburg müsste sein System in einigen 
Punkten anpassen und zusätzliche finanzielle und perso-
nelle Mittel bereitstellen, dies um die Mittel zu bündeln 
und die öffentlichen Gelder haushälterisch einzusetzen. 
Die Regierung empfiehlt Ihnen, die beiden Gesetzesvor-
lagen anzunehmen.




